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I. Die Antragsgegnerin wird vorlÃ¤ufig im Wege der einstweiligen Anordnung
verpflichtet, die Antragstellerin mit der begehrten Immunadsorptionstherapie bis
31.03.2023 als Sachleistung zu versorgen.
II. Die Antragsgegnerin trÃ¤gt die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
Antragstellerin.

G r Ã¼ n d e

I.

Streitig ist im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die vorlÃ¤ufige Versorgung der
Antragstellerin mit einer Immunadsorptionstherapie.

Die Antragstellerin ist 1992 geboren.
Die Praxis Dr. S1/Dr. C1 stellte mit Schreiben vom 08.07.2022 bei der
Antragsgegnerin einen Antrag auf einen individuellen Heilversuch mit einer
Immunadsorption und einer HELP-Apherese. Es liege bei der Antragstellerin ein
ausgeprÃ¤gtes chronisches MÃ¼digkeitssyndrom vor und eine dramatische
klinische Situation. Die zwei beantragten Behandlungen seien die einzigen
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Therapieoptionen, da laut Studienlage ansonsten keine alternativen
BehandlungsmÃ¶glichkeiten mehr vorhanden seien.

Mit Bescheid vom 19.07.2022 lehnte die Antragsgegnerin den Antrag ab. Es handle
sich jeweils um eine neue Behandlungsmethode, fÃ¼r die die Krankenkasse keine
Kosten Ã¼bernehmen kÃ¶nne. Eine Ausnahme sei bei lebensbedrohlichen
Erkrankungen mÃ¶glich, fÃ¼r die keine andere Behandlungsmethode vorhanden
sei. Vor diesem Hintergrund kÃ¤me vorliegend jedoch keine KostenÃ¼bernahme in
Betracht.

Hiergegen erhob die Antragstellerin Widerspruch.
Die behandelnde Praxis Dr. C1/Dr. S1 verwies mit Schreiben vom 10.08.2022
darauf, dass die Antragstellerin mittlerweile bettlÃ¤gerig sei, es liege eine
lebensbedrohliche Situation vor wegen der sich verschlechternden
ErnÃ¤hrungssituation. Jede MÃ¶glichkeit der ausreichenden Nahrungszufuhr
entfalle, es drohe Tod durch Verhungern. Die Voraussetzungen nach Â§ 2 Abs. 1 a
SGB V wÃ¼rden vorliegen.
AuÃ�erdem liegt ein Schreiben des M-Zentrum vom 10.08.2022 an die
Antragsgegnerin vor. Auch das M-Zentrum beantragte die KostenÃ¼bernahme fÃ¼r
beide Behandlungsmethoden. Die Antragstellerin sei in einem Ã¤uÃ�erst
reduzierten Allgemeinzustand, es seien keine alternativen
BehandlungsmÃ¶glichkeiten laut Studienlage vorhanden.

Der MDK kam im September 2022 zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen nach Â§
2 Abs. 1 a SGB V bezÃ¼glich der HELP-Apherese nicht vorliegen. Es liege keine
lebensbedrohliche Erkrankung vor, zudem wÃ¼rden noch Behandlungsoptionen
vorliegen, es sei schon mehrfach auf eine Optimierung der psychiatrischen Therapie
hingewiesen worden. Zudem hÃ¤tten die beantragten Behandlungen keine
Erfolgsaussichten.

Am 17.11.2022 stellte die Antragstellerin beim Sozialgericht einen Antrag auf
einstweiligen Rechtsschutz. Die Antragsgegnerin warte auf eine Antwort des
Medizinischen Dienstes. Ein erstes Gutachten habe trotz des Hinweises auf die
lebensbedrohliche Situation acht Wochen gedauert und sei dann aber inhaltlich und
formal so fehlerhaft gewesen, dass ein zweites Gutachten angefordert wurde.
Dieses liege jedoch immer noch nicht vor. Ihre Lage werde tÃ¤glich kritischer, da sie
wegen einer schweren gastrointestalen MotilitÃ¤tsstÃ¶rung verbunden mit
spastischen KrÃ¤mpfen kaum noch essen und trinken kÃ¶nne. Eine parenterale
ErnÃ¤hrung habe sie nicht vertragen (weitere Verschlechterung der
Magen-/Darmfunktion). Wegen der ausgeprÃ¤gten MedikamentenunvertrÃ¤glichkeit
bestÃ¼nden keine weiteren Therapieoptionen, es liegen pathologische Werte im
Bereich AutoantikÃ¶rper vor und es gebe zahlreiche wissenschaftliche Berichte
Ã¼ber den vermutlich autoimmunen Ursprung von POTS und ME/CFS. Die
Antragstellerin teilte mit, bis auf ZinseinkÃ¼nfte keine EinkÃ¼nfte zu haben.

Die Antragsgegnerin erwiderte, dass der Antrag abzulehnen sei. Der Antrag sei bei
ihr am 11.07.2022 eingegangen. Laut der Beurteilung des MDK von 09/22 seien aus
den Laborbefunden allenfalls grenzwertige Befunde zu erkennen, lediglich das IgG
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sei signifikant erhÃ¶ht. Der MDK habe um Vorlage weiterer Befunde gebeten. Nach
dem MDK seien die Voraussetzungen nach Â§ 135 SGB V bezÃ¼glich der HELP-
Apherese nicht erfÃ¼llt. Wegen der Immunadsorption liege die Stellungnahme des
MDK noch nicht vor. BezÃ¼glich dieser Behandlung habe der GBA jedoch keine
Empfehlung abgegeben, es handle sich daher um eine auÃ�ervertragliche
Behandlungsmethode, fÃ¼r die die Krankenkasse die Kosten nicht Ã¼bernehmen
kÃ¶nne. Sollte diese Behandlung stationÃ¤r erfolgen, gelte Â§ 137 c Abs. 3 SGBV.
Die Norm treffe keine Aussage Ã¼ber einen Leistungsanspruch des Versicherten.
AuÃ�erdem werde davon ausgegangen, dass bei Vorliegen von
BehandlungsbedÃ¼rftigkeit die beantragte Behandlung nach Â§ 137 c Abs. 3 SGB V
vom Krankenhaus durchgefÃ¼hrt werde. BezÃ¼glich Â§ 2 Abs. 1 a SGB V sei
festzustellen, dass keine Erkrankung im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, insoweit
wurde auf die MDK-Stellungnahme vom 22.09.2022 hingewiesen. SchlieÃ�lich sei
auch kein Anordnungsgrund dargelegt, es mÃ¼ssten die wirtschaftlichen
VerhÃ¤ltnisse glaubhaft gemacht werden sowie dass sich die Versicherte die
Leistung nicht selbst beschaffen kÃ¶nne.

Auf gerichtliche Nachfrage erklÃ¤rte die Antragstellerin, dass sich der Antrag nur im
gerichtlichen Eilverfahren auf die Immunadsorption beschrÃ¤nke. Sie legte
auÃ�erdem KontoauszÃ¼ge der letzten drei Monate vor und teilte mit, dass ihr
Lebensunterhalt durch ihre Mutter bestritten werde. Beim M-Zentrum K-Stadt koste
eine Therapiesitzung ca. 2100 â�¬. Beim M-Zentrum sehe das Therapieschema
vorerst 5 Sitzungen im Abstand von 2 Tagen vor.
Die HELP-Apherese im M-Zentrum K-Stadt konnte sie nicht mehr wahrnehmen, da
sie nicht mehr transportfÃ¤hig sei. Sie versuche nun eine wohnortnahe Behandlung
zu bekommen. Die HELP-Apherese sei im Klinikum A-Stadt mangels GerÃ¤t nicht
mÃ¶glich. Eine Immunadsorption sei dort aus haftungsrechtlichen GrÃ¼nden nicht
mÃ¶glich. Das Problem sei, dass nur wenige Ã�rzte mit ME/CFS vertraut seien. Es
wÃ¼rden alle Voraussetzungen nach Â§ 2 Abs. 1 a SGB V vorliegen, es wurde auf
den â��Nikolausbeschlussâ�� des Bundesverfassungsgerichts verwiesen. Zudem
gebe es zu der Behandlung neue VerÃ¶ffentlichungen. Die Antragstellerin legte eine
Stellungnahme des M-Zentrums K-Stadt vor, in dem dieses AusfÃ¼hrungen zum
aktuellen wissenschaftlichen Stand bezÃ¼glich der streitigen Behandlungen
machen.
Das Sozialgericht zog einen Befundbericht des M-Zentrums K-Stadt bei.

Die Antragsgegnerin teilte mit, dass das Gutachten des MDK zur Immunadsorption
nicht vorliege bisher. Es wurde auf die Entscheidungen des LSG Bayern vom
19.07.05 und des BSG vom 28.03.2000 verwiesen, eine KostenÃ¼bernahme kÃ¤me
daher nicht in Betracht. AuÃ�erdem seien die Voraussetzungen nach Â§ 2 Abs. 1 a
SGB V nicht erfÃ¼llt. Es sei nicht erkennbar, dass die Immunadsorption eine auf
Indizien gestÃ¼tzte nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder wenigstens
spÃ¼rbar positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf hat. Die AusfÃ¼hrungen
des M-Zentrums seien nicht relevant, da ME/CFS keine lebensbedrohliche oder
regelmÃ¤Ã�ig tÃ¶dlich verlaufende Erkrankung sei. Die Antragstellerin habe ein
Kontoguthaben von 10.000 â�¬ und kÃ¶nne in Vorleistung gehen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,
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die Antragsgegnerin vorlÃ¤ufig zu verpflichten, sie mit einer
Immunadsorptionstherapie als Sachleistung zu versorgen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den Inhalt der
Gerichtsakte sowie die vorliegende Akte der Antragsgegnerin.

II.

Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Nach Â§ 86b Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) sind einstweilige Anordnungen zur
Regelung eines vorlÃ¤ufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges
RechtsverhÃ¤ltnis zulÃ¤ssig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung
wesentlicher Nachteile nÃ¶tig erscheint. HierfÃ¼r muss der Antragsteller
grundsÃ¤tzlich einen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund mit der
fÃ¼r die Vorwegnahme der Hauptsache erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit
glaubhaft machen, Â§ 86b Abs. 2 Satz 2 und 4 in Verbindung mit Â§ 920
Zivilprozessordnung (ZPO).

Vorliegend wurde ein Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund hinreichend
glaubhaft gemacht.Â 

a)
Versicherte haben nach Â§ 27 Abs. 1 SGB V (SGB V) Anspruch auf
Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu
heilen, um ihre Verschlimmerung zu verhÃ¼ten oder Krankheitsbeschwerden zu
lindern. Hierbei umfasst die Krankenbehandlung nach MaÃ�gabe des Â§ 27 SGB V
die Ã¤rztliche Behandlung einer Krankheit, mithin auch die TÃ¤tigkeit des Arztes,
die zur VerhÃ¼tung, FrÃ¼herkennung und Behandlung von Krankheiten nach den
Regeln der Ã¤rztlichen Kunst ausreichend und zweckmÃ¤Ã�ig ist, Â§ 28 SGB V.
Dazu zÃ¤hlt nach MaÃ�gabe des Â§ 27 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SGB V auch die
Krankenbehandlung in Form von Krankenhausbehandlung. Die vollstationÃ¤re
Behandlung ist dann angezeigt, wenn diese nach Â§ 39 SGB V erforderlich ist. Diese
Leistungen mÃ¼ssen nach dem im SGB V unter Â§ 12 Abs. 1 statuierten
Wirtschaftlichkeitsgebot ausreichend, zweckmÃ¤Ã�ig und wirtschaftlich sein; sie
dÃ¼rfen das MaÃ� des Notwendigen nicht Ã¼berschreiten. Leistungen, die nicht
notwendig oder unwirtschaftlich sind, kÃ¶nnen Versicherte nicht beanspruchen,
dÃ¼rfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht
bewilligen.
Aus dem Sachleistungsprinzip nach Â§ 2 SGB V folgt, dass die Krankenkassen den
Versicherten die im Dritten Kapitel genannten Leistungen unter Beachtung dieses
Wirtschaftlichkeitsgebots zur VerfÃ¼gung stellen, soweit diese Leistungen nicht der
Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. Behandlungsmethoden,
Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapierichtungen sind nicht
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ausgeschlossen, wobei QualitÃ¤t und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen mÃ¼ssen und den
medizinischen Fortschritt zu berÃ¼cksichtigen haben.
Vorliegend handelt es sich bei der streitigen Behandlung um keine
Standardtherapie, sondern um eine neue Untersuchungs- und
Behandlungsmethode.Â 
Im stationÃ¤ren Bereich gilt insoweit Â§ 137 c Abs. 3 SGB V.
Im ambulanten Bereich gilt insoweit Folgendes:
Als â��neuâ�� im Sinne desÂ§ 135 Abs. 1 SGB V, also als noch nicht zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zugehÃ¶rig, gilt eine Untersuchungs- und
Behandlungsmethode dann, wenn sie noch nicht als abrechnungsfÃ¤hige Ã¤rztliche
Leistung im Einheitlichen BewertungsmaÃ�stab (EBM-Ã�) enthalten oder die dort
zwar aufgefÃ¼hrt sind, deren Indikationen aber eine wesentliche Ã�nderung oder
Erweiterung erfahren haben. Unter einer neuen Behandlungsmethode versteht die
Rechtsprechung ein medizinisches Vorgehen, dem ein eigenes theoretisch-
wissenschaftliches Konzept zu Grunde liegt, das es von anderen Therapieverfahren
unterscheidet und das die systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter
Krankheiten rechtfertigen soll (BSG 04.04.06, B 1 KR 12/05 R).
Die hier streitige Behandlung stellt grundsÃ¤tzlich noch keine Leistung der
gesetzlichen Krankenversicherung dar, weil es sich um keine ausdrÃ¼cklich
anerkannte Behandlungsmethode handelt; es obliegt aber gemÃ¤Ã� Â§ 92 Abs. 1 S.
2 Nr. 5 SGB V grundsÃ¤tzlich dem Gemeinsamen Bundesausschuss, Richtlinien
Ã¼ber die EinfÃ¼hrung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu
beschlieÃ�en, die einerseits die Ã¤rztliche Versorgung sicherstellen und
andererseits eine ausreichende, zweckmÃ¤Ã�ige und wirtschaftliche Versorgung
der Versicherten gewÃ¤hrleisten. Dadurch wird zugleich der Umfang der den
Versicherten geschuldeten ambulanten Leistungen verbindlich festgelegt (BSG
29.03.06, B 1 KR 3/06 R).
Vorliegend handelt es sich daher um eine neue Behandlungsmethode und es liegt
keine positive Empfehlung des GBA vor.
Die streitige Behandlung gehÃ¶rt damit grundsÃ¤tzlich nicht zu den von den
gesetzlichen Krankenkassen geschuldeten Leistungen.Â 
Es ist jedoch ein Ausnahmefall glaubhaft gemacht, in dem es keiner Empfehlung
des GBA bedarf, d.h. es ist ein Anordnungsanspruch nach Â§ 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V
glaubhaft gemacht.

Insoweit ist unerheblich, ob die Behandlung stationÃ¤r oder ambulant erfolgt, da
jedenfalls ein Anspruch nach Â§ 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V glaubhaft gemacht ist.

Dort ist Folgendes geregelt:
Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder regelmÃ¤Ã�ig tÃ¶dlichen Erkrankung
oder mit einer zumindest wertungsmÃ¤Ã�ig vergleichbaren Erkrankung, fÃ¼r die
eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung
nicht zur VerfÃ¼gung steht, kÃ¶nnen auch eine von Absatz 1 Satz 3 abweichende
Leistung beanspruchen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf
Heilung oder auf eine spÃ¼rbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf
besteht.
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Vorliegend ist hinreichend glaubhaft gemacht, dass eine lebensbedrohliche
Erkrankung nach Â§ 2 Abs. 1 a SGB V vorliegt.Â 

Insoweit ist zu berÃ¼cksichtigen, dass laut den AusfÃ¼hrungen der Praxis Dr.
S1/Dr. C1 im Juli 2022 an die Krankenkasse bei der Antragstellerin seit Jahren ein
massiv ausgeprÃ¤gtes chronisches MÃ¼digkeitssyndrom besteht, diese sei
vollstÃ¤ndig bettlÃ¤gerig und mittlerweile wegen intestinaler MotilitÃ¤tsstÃ¶rung
kachektisch. Eine parenterale ErnÃ¤hrung Ã¼ber einen existierenden Port sei nicht
toleriert worden. Es fÃ¤nden sich pathologische Werte sowohl im Bereich der
AutoantikÃ¶rper als auch in der speziellen Gerinnungsdiagnostik. Es liege eine
dramatische klinische Situation vor. Laut Studienlage gebe es keine alternativen
BehandlungsmÃ¶glichkeiten. Die gleiche Praxis teilt im August 2022 mit, dass das
lebensbedrohliche Moment in der sich stetig verschlechternden
ErnÃ¤hrungssituation besteht, die zu massiver Kachexie gefÃ¼hrt habe. Es liege ein
BMI von 14,0 vor. Jede Nahrungsaufnahme fÃ¼hre zu heftigen Beschwerden im
Bauchraum, Ã�belkeit, VerstopfungsgefÃ¼hl auch nach geringen Nahrungsmengen
sowie zu einem SpannungsgefÃ¼hl mit ziehenden und krampfartigen Schmerzen.
Es liege eine Gastroparese und ausgeprÃ¤gte intestinale MotilitÃ¤tsstÃ¶rung
unklarer Genese vor. Die enterale ErnÃ¤hrung sei nicht ausreichend mÃ¶glich, es
drohe ein Tod durch Verhungern. Leider sei die parenterale ErnÃ¤hrung nicht
toleriert worden, da wegen der Grunderkrankung eine HypersensitivitÃ¤t bestehe
und auch bei parenteraler zentraler Zufuhr heftige BauchkrÃ¤mpfe auftraten. Jeder
Versuch, eine medikamentÃ¶se Therapie zu etablieren, scheiterte an
UnvertrÃ¤glichkeiten. Es entfalle jede MÃ¶glichkeit einer ausreichenden
Nahrungszufuhr.
Das M-Zentrum K-Stadt gab im August 2022 an, dass ein chronisches Fatigue-
Syndrom bekannt sei, mit massiver ErschÃ¶pfung, Post-Exertionale-Malaise,
Verdauungsproblemen seit Jahren, die Antragstellerin sei kachektisch. Sie habe
Schwierigkeiten visuelle und auditive EindrÃ¼cke zu verarbeiten, sie sei in einem
Ã¤uÃ�erst reduzierten Allgemeinzustand.Â 
Es fanden sich pathologische Werte sowohl im Bereich AutoantikÃ¶rper als auch in
der speziellen Gerinnungsdiagnostik.
In seinem Befundbericht vom Dezember 2022 an das Sozialgericht teilte das M-
Zentrum mit, dass eine generalisierte Energie- und Kraftlosigkeit bei vorbekanntem
chronischem Fatigue-Syndrom vorliege, sowie eine MangelernÃ¤hrung. Es gebe
keine anderen Therapien mehr, die KlÃ¤gerin sei bettlÃ¤gerig und kachektisch.
Vor diesem Hintergrund ist das Vorliegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung bei
der Antragstellerin nach Â§ 2 Abs. 1 a SGB V glaubhaft gemacht.

Es besteht auÃ�erdem nach EinschÃ¤tzung der mit dem Fall der Antragstellerin
befassten Ã�rzte keine anderen erfolgsversprechenden und zugelassenen
Behandlungsalternativen.Â 
Laut der Praxis Dr. S1/Dr. C1 zeigten allgemein anerkannten Behandlungsmethoden
keine Besserung, es sei keine Behandlungsalternative mehr vorhanden. Laut M-
Zentrum seien nach der aktuellen Studienlage keine alternativen
BehandlungsmÃ¶glichkeiten vorhanden, es gebe auch keine medikamentÃ¶se
Behandlung. Soweit die Antragsgegnerin auf eine psychiatrische Mitbehandlung
verweist, ist dennoch angesichts der AusfÃ¼hrungen der behandelnden Ã�rzte
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glaubhaft gemacht, dass es keine anderen erfolgsversprechenden und
zugelassenen Behandlungsalternativen gibt. In den vorliegenden Befunden sind
keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass eine psychiatrische Mitbehandlung
alternativ in Betracht kÃ¤me und damit ein Behandlungserfolg erreicht werden
kÃ¶nnte.
Insoweit ist auch die zweite Voraussetzung nach Â§ 2 Abs. 1 a S. 1 SGB V glaubhaft
gemacht.

SchlieÃ�lich ist glaubhaft gemacht, dass die Immunadsorption hinreichende
Aussicht auf einen Behandlungserfolg hat. Nach der Rechtsprechung des BSG ist es
bei der grundrechtsorientierten Auslegung des Leistungsrechts bei der abstrakten
und konkreten PrÃ¼fung von Nutzen und Risiken geboten, jeweils das erreichbare
Behandlungsziel i.S. von Â§ 27 Abs. 1 S. 1 SGB V zu berÃ¼cksichtigen. Der insoweit
zu beachtende WahrscheinlichkeitsmaÃ�stab unterliegt aufgrund des
Grundgesetzes Abstufungen je nach Schwere und Stadium der Erkrankung und
AusmaÃ� sowie Eintrittswahrscheinlichkeit von unerwÃ¼nschten Nebenwirkungen.
Wenn eine nach allgemeinen Standard anerkannte Behandlungsmethode aber nicht
zur VerfÃ¼gung steht, unterliegt der Nachweis des Nutzens und der
Wirtschaftlichkeit einem der notstandsÃ¤hnlichen Situation angemessenen
geringeren WahrscheinlichkeitsmaÃ�stab. Die Anforderungen an die â��ernsthaften
Hinweiseâ�� auf einen nicht ganz entfernt liegenden Behandlungserfolg sind daher
umso geringer, je schwerwiegender die Erkrankung und hoffnungsloser die Situation
ist (BSG 02.09.2014, B 1 KR 4/13 R). Eine positive Auswirkung auf den
Krankheitsverlauf ist schon dann zu bejahen, wenn zumindest das Fortschreiten der
Krankheit aufgehalten werden kann (BSG 04.04.06, B 1 KR 7/05 R).
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Schwere der Erkrankung der
Antragstellerin ist auch eine hinreichende Erfolgsaussicht in diesem Sinne glaubhaft
gemacht.

Die Praxis Dr. S1/Dr. C1 wies daraufhin, dass Herr Dr. I1 bereits im MÃ¤rz 2021 von
einem immunologischem Geschehen ausgegangen sei. Aktuelle Studien wÃ¼rden
deutliche Hinweise zeigen, dass die Immunadsorption spÃ¼rbar positive
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf habe.Â 
Das M-Zentrum K-Stadt wies daraufhin, dass pathologische AutoantikÃ¶rper mit
einer Immunadsorption entfernt werden kÃ¶nnten. Diese Therapie sei jedoch mit
hohen Sachkosten verbunden. Ein Behandlungsversuch mit der Immunadsorption
sei sinnvoll, um das Krankheitsbild nachhaltig zu verbessern.Â 
Patienten mit chronischem Fatigue-syndrom wÃ¼rden AutoantikÃ¶rper aufweisen,
die zu autoimmunologischen PhÃ¤nomenen fÃ¼hren und mÃ¶glicherweise auch
fÃ¼r die chronische Fatigue mitverantwortlich sein kÃ¶nnen. Diese AutoantikÃ¶rper
kÃ¶nnten mit Immunadsorption entfernt werden und eine klinische Besserung evtl.
erreicht werden. Diese Option sei hier sinnvoll und auch anzustreben. An der
Charite sei 2018 eine Studie mit 10 Personen mit chronischem Fatigue-syndrom
erfolgt, durch die Behandlung mit einer Immunadsorption sei eine klinische
Besserung erreicht worden. Diese Behandlung sei eine gute und letzte MÃ¶glichkeit,
der Antragstellerin gesundheitlich zu helfen.
AuÃ�erdem wurde im gerichtlichen Eilverfahren eine weitere Stellungnahme des M-
Zentrums eingereicht, wonach eine auf pathophysiologischen Indizien,
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Fallbeobachtungen und beginnende Studienlage begrÃ¼ndete Aussicht auf
Verbesserung der Symptomatik durch die streitige Behandlung bestehe. Dass den
Patienten durch den Einsatz von verschiedenen extrakorporalen
Eliminationsverfahren kein Schaden zugefÃ¼hrt werde, belegen nach den
AusfÃ¼hrungen des M-Zentrum Ã¼ber 3000 dort durchgefÃ¼hrte
Immunadsorptionsbehandlungen.

Vor diesem Hintergrund ist eine hinreichende Erfolgsaussicht im Sinne des Â§ 2 Abs.
1 a S. 1 SGB V glaubhaft gemacht, so dass insgesamt alle Voraussetzungen fÃ¼r
einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht wurden.

Soweit die Antragsgegnerin auf die Entscheidungen des LSG Bayern vom 19.07.05
und des BSG vom 28.03.2000 verweist, ergibt sich keine andere Beurteilung, da
sich diese nicht auf Â§ 2 Abs. 1 a SGB V beziehen.

AuÃ�erdem ist auch ein Anordnungsgrund im Hinblick auf die Schwere der
Erkrankung sowie der hohen Kosten der Behandlung und der finanziellen
VerhÃ¤ltnisse der Antragstellerin ausreichend glaubhaft gemacht. Die
Antragstellerin ist nicht erwerbstÃ¤tig. Die Antragsgegnerin kann sich nicht mit
Erfolg darauf berufen, dass die Antragstellerin in Vorleistung gehen kÃ¶nne und
kein Anordnungsgrund vorliege. Die behandelnden Ã�rzte haben auf die hohen
Kosten der streitigen Therapie verwiesen. Die Antragstellerin hat selbst mitgeteilt,
dass z.B. im M-Zentrum eine Sitzung bereits 2100 â�¬ ca. koste und zunÃ¤chst 5
Sitzungen im Abstand von 2 Tagen vorgesehen sei, Ã¼ber die voraussichtlichen
Kosten im Klinikum A-Stadt oder anderen Kliniken konnte sie keine Angaben
machen. Vor diesem Hintergrund ist ein Anordnungsgrund trotz des
Kontoguthabens der Antragstellerin glaubhaft gemacht, da auch noch nicht
voraussehbar ist, wie viele Behandlungen Ã¼berhaupt notwendig sind.

b)

Selbst wenn man die Erfolgsaussichten in der Hauptsache als offen bewerten wollte,
wÃ¼rde eine AbwÃ¤gung der durch die begehrte Entscheidung berÃ¼hrten
RechtsgÃ¼ter zu einem Ã�berwiegen der Interessen der Antragstellerin und damit
zu einem Anordnungsanspruch fÃ¼hren. Insoweit wÃ¤re auch bei einer
FolgenabwÃ¤gung zugunsten der Antragstellerin zu entscheiden.

Die Sozialgerichte dÃ¼rfen sich bei der PrÃ¼fung des Anordnungsanspruchs in
Verfahren des vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes, in denen LeistungsansprÃ¼che eines
Versicherten gegen eine gesetzliche Krankenkasse streitig sind, nicht schlechthin
auf die summarische PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs im
Hauptsacheverfahren beschrÃ¤nken. Drohen dem Versicherten ohne die
GewÃ¤hrung vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare anders nicht
anwendbare Nachteile, zu deren nachtrÃ¤glicher Beseitigung die Entscheidung in
der Hauptsache nicht mehr in der Lage wÃ¤re, verlangt Art. 19 Abs. 4 Satz 1
Grundgesetz (GG) von den Sozialgerichten bei der PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten
in der Hauptsache grundsÃ¤tzlich eine eingehende PrÃ¼fung der Sach- und
Rechtslage, die sich von der im Hauptsacheverfahren nicht unterscheidet. Besteht
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die Gefahr, dass die dem vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzverfahren zugrunde liegende
BeeintrÃ¤chtigung des Lebens, der Gesundheit oder der kÃ¶rperlichen
Unversehrtheit des Versicherten sich jederzeit verwirklichen kann, verbieten sich
jedoch zeitraubende Ermittlungen im vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzverfahren. In
diesem Fall, der in der Regel vorliegen wird, hat sich die Entscheidung an einer
AbwÃ¤gung der widerstreitenden Interessen zu orientieren. Dabei ist in Anlehnung
an die Rechtsprechung des BVerfG eine FolgenabwÃ¤gung vorzunehmen, bei der
die ErwÃ¤gung wie die Entscheidung in der Hauptsache ausfallen wird,
regelmÃ¤Ã�ig auÃ�er Betracht zu bleiben hat. AbzuwÃ¤gen sind stattdessen die
Folgen, die eintreten wÃ¼rden, wenn die Anordnung nicht erginge, obwohl dem
Versicherten die streitbefangene Leistung zusteht, gegenÃ¼ber den Nachteilen, die
entstÃ¼nden, wenn die begehrte Anordnung erlassen wÃ¼rde, obwohl er hierauf
keinen Anspruch hat. Hierbei ist insbesondere die in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG durch
den Verfassungsgeber getroffene objektive Wertentscheidung zu berÃ¼cksichtigen.
Demnach haben alle staatlichen Organe die Pflicht, sich schÃ¼tzend und fÃ¶rdernd
fÃ¼r die RechtsgÃ¼ter des Lebens, der Gesundheit und der kÃ¶rperlichen
Unversehrtheit zu stellen. FÃ¼r das vorlÃ¤ufige Rechtsschutzverfahren bedeutet
dies, dass diese die Grundrechte der Versicherten auf Leben, Gesundheit und
kÃ¶rperliche Unversehrtheit zur Geltung zu bringen haben, ohne dabei die ebenfalls
der Sicherung des Art. 2 Abs. 2 GG dienende Pflicht der gesetzlichen Krankenkasse,
ihren Versicherten nur wirksame und hinsichtlich der Nebenwirkungen
unbedenkliche Leistungen zur VerfÃ¼gung zu stellen sowie die verfassungsrechtlich
besonders geschÃ¼tzte finanzielle StabilitÃ¤t der gesetzlichen
Krankenversicherung aus den Augen zu verlieren. Besteht die Gefahr, dass der
Versicherte ohne die GewÃ¤hrung der strittigen Leistung vor Beendigung des
Hauptsacheverfahrens stirbt oder er schwere oder irreversible gesundheitliche
Benachteiligungen erleidet, ist ihm die begehrte Leistung regelmÃ¤Ã�ig zu
gewÃ¤hren, wenn das Gericht nicht aufgrund eindeutiger Erkenntnisse davon
Ã¼berzeugt ist, dass die begehrte Leistung unwirksam oder medizinisch nicht
indiziert ist oder ihr Einsatz mit dem Risiko behaftet ist, die abzuwendende Gefahr
durch die Nebenwirkungen der Behandlung auf andere Weise zu verwirklichen.
Besteht die BeeintrÃ¤chtigung des Versicherten dagegen im Wesentlichen nur
darin, dass er die begehrte Leistung zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt erhÃ¤lt, ohne
dass sie dadurch fÃ¼r ihn grundsÃ¤tzlich an Wert verliert, weil die
BeeintrÃ¤chtigung der in Art. 2 GG genannten RechtsgÃ¼ter durch einen spÃ¤teren
Leistungsvollzug beseitigt werden kann, dÃ¼rfen die Sozialgerichte die begehrte
Leistung im Rahmen der FolgenabwÃ¤gung versagen (LSG Berlin vom 10.02.2014, L
9 KR 293/13 B ER).

Vor diesem Hintergrund ergibt sich vorliegend auch im Rahmen einer
FolgenabwÃ¤gung ein Anspruch auf die begehrte Leistung im Rahmen des
einstweiligen Rechtsschutzverfahrens.
Insoweit wird bezÃ¼glich der medizinischen Befunde Bezug genommen auf die
obigen AusfÃ¼hrungen.
Dabei ist zu berÃ¼cksichtigen, dass der Antragstellerin bei NichtdurchfÃ¼hrung der
begehrten Therapie aktuell eine GefÃ¤hrdung ihres Lebens oder schwere oder
irreversible gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigungen drohen. DemgegenÃ¼ber steht
das Interesse der Antragsgegnerin, keine nicht indizierten Kosten fÃ¼r eine teure
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Behandlung aufwenden zu mÃ¼ssen, das jedoch angesichts der Schwere der
Erkrankung der Antragstellerin und der zu befÃ¼rchtenden Folgen fÃ¼r sie hinter
dem Interesse an einer schnellen Behandlung zurÃ¼ckstehen muss.Â 

Auch im Rahmen einer FolgenabwÃ¤gung besteht der Anspruch der Antragstellerin
in dem tenorierten Umfang.

Die LeistungsgewÃ¤hrung war ausgehend vom Antrag auf einstweiligen
Rechtsschutz beim Sozialgericht auf einen Zeitraum bis 31.03.2023 zu befristen.
Eine solche Befristung ist geboten, um eine Vorwegnahme der Hauptsache zu
vermeiden und dem vorlÃ¤ufigen Charakter der Entscheidung Rechnung zu
tragen.Â 

Die Antragsgegnerin hat die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
Antragstellerin zu tragen, Â§ 193 SGG analog.
Â 

Erstellt am: 20.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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